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Veranstaltungen der Frauenstimmrechtsvereine
.• 17. Juni. Klubabend. Bericht über die ord. Generalversammlung

des Schweiz. Verbandes für FSR in Ölten. Anschliessend Lichtbilder-
Vortrag über Indien von Frl. Zähner, Sekretärin der Schweiz. Ge-
sandtschaft in New Dehli. Im September Studienzirkel über: Bot-
schaft des Bundesrates zum Frauenstimmrecht, die stenographischen
Bulletins des National- und Ständerates zum Postulat Pioot, Gut-
achten Kägi.

Berzz .• 29. Juni. Zusammenkunft. Bericht über die Delegiertenversamm-
lungen des Schweiz. Verbandes für FSR in Bern und Ölten. Vortrag
über das Wohnheim für Betagte. Geplante Reise voraussichtlich am
8. September.

Lociazvzo / 25. Juni. Vortrag über „Ghana, die neue selbständige Neger-
republik an der Goldküste" von Frau M. E. Kähnert, Minusio.
30. Juli. „Schweizertum in Wort und Weise" mit Jacques Schmid,
Lehrer und Sänger zur Laute, Zürich.

Eine Eingabe des Bundes Schweizerischer Frauenvereine

Zürich, 6. Juli 1957
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Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren Ständeräte,

Mit grosser Genugtuung hat der Bund schweizerischer Frauenvereine
vom Bericht des Bundesrates vom 22. Februar 1957 Kenntnis genommen,
bildet doch die Verleihung der politischen Rechte an die Schweizerfrauen
schon seit der Gründung unserer Organisation im Jahre 1900 eines unserer
wichtigsten Anliegen. Es ist für uns ausserordentlich wertvoll, dass nun
ein so grundlegendes Dokument von höchster Stelle über diese vielschich-
tige Frage vorliegt. Wir freuen uns vor allem über die Schlussfolgerun-
gen des Bundesrates, dass: „die Einführung des Frauenstimmrechts in
der Linie der logischen Entwicklung unserer Bundesverfassung liegt".
Diese klare Stellungnahme zeigt deutlich, dass die Verleihung der Gleich-
Berechtigung an die Frau nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit ist, son-
dern Zu einer politischen Notwendigkeit wird.



Einige unserer Verbände bedauern allerdings, dass der Bundesrat
einzig den Weg der Verfassungsrevision für gangbar hält, indem er sich
dabei vor allem auf die Ansicht der Professoren Burckhardt und Kägi
stützt. Die Professoren Huber und Giaoometti lassen jedoch diese Frage
offen. Sollte es sich zeigen, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene Weg
nicht zum Ziel führen kann, so werden zweifellos auch unsere Behörden
es für notwendig erachten, die Frage der Interpretation eingehend zu
prüfen.

Zur Botschaft, der wir im Prinzip beistimmen, möchten wir einige
Bemerkungen anbringen und Sie bitten, diese bei Ihren Verhandlungen
in Erwägung zu ziehen:

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Neufassung von Art. 74 BV lautet:
„Stimmberechtigt bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmun-
gen sind alle Schweizer und Schweizerinnen, die das 20. Alters-
jähr zurückgelegt haben und im übrigen nach der Gesetzgebung
des Kantons, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, nicht vom
Aktivbürgerrecht ausgeschlossen sind".

Dieser Text scheint uns nicht ganz eindeutig zu sein. Der Begriff
des „Aktivbürgerrechts" wird verschieden ausgelegt. Die Schweizerinnen
verfügen in den Kantonen noch nicht über das Aktivbürgerrecht. Sie
könnten demnach auf Grund dieser Fassung von den eidgenössischen Ab-
Stimmungen ausgeschlossen werden, womit die Verleihung des eidgenös-
sischen Stimm- und Wahlrechts illusorisch würde.

Wir erlauben uns auch, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der
Bundesrat in seinem Bericht vom 2. Februar 1951 vorschlug, den gelten-
den Text von Art. 4: „Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich. Es

gibt in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des

Orts, der Geburt, der Familien oder Personen", durch einen 2ten Absatz
mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:

„In eidgenössischen Angelegenheiten haben Männer und Frauen,
die das Schweizerbürgerrecht besitzen, die gleichen politischen
Rechte und Pflichten. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen
über die Wehrpflicht".

Im neuen Bericht des Bundesrates wurde diesem Vorschlag beigefügt :

„Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass die Anpassung des
Textes weiterer Artikel der Bundesverfassung vermieden wer-
den kann".

Wir bedauern ausserordentlich, dass der Vorschlag vom Jahre 1951
fallen gelassen wurde, und ersuchen Sie, darauf zurückzukommen, da
er eine ganz wesentliche Vereinfachung des Verfahrens zur Folge hätte.

Fern-er halten wir es nicht für richtig, bei Einführung des Frauen-
Stimmrechts die erforderlichen Stimmenzahlen für Initiative und Refe-

1



rendum einfach zu verdoppeln. Die in Art. 89-120-121 festgelegten Zahlen
stellen bekanntlich keine Proporzzahlen dar. Sie sind trotz beträchtlichem
Zuwachs der Stimmberechtigten bisher nicht geändert worden. Wir sind
der Ansicht, dass, um die Vorlage nicht unnötig zu gefährden, eine Ver-
koppelung dieser Frage, die an die grundlegenden demokratischen Volks-
rechte rührt, mit der Frage des Frauenstimmrechts vermieden werden
sollte. Die Frage der Stimmenzahlerhöhung für Initiative und Referen-
dum sollte als wichtiges Problem gesondert geprüft und zur Ab-
Stimmung gebracht werden.

Angesichts der Tatsache, dass es sich hier für unsere Heimat „um
eine der wichtigsten Fragen handelt, zu der der Bundesstaat seit seiner
Gründung Stellung zu nehmen hatte", sind wir überzeugt, dass Sie mit
aller Objektivität zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangen werden
wie der Bundesrat.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Herren Ständeräte,
den Ausdruck

unserer vorzüglichen Hochachtung
BUND SCHWEIZERISCHER FRAUENVEREINE

Für den Vorstand
Die Präsidentin: Dezzz'se PerfPozz^

Für die Studienkommission für die Einführung des
Frauenstimmrechts

Die Präsidentin: F. P/affzzez'-SerzzPan/

Bundesfeieransprache
Der (Jaaz-fiemerez'zz ZäricP-N//o^fer;z Paffe ezwsfz'mwîzg PescP/ossezz, ersG
mais ez'zze Frazz zzzzf ez'zzer o//zzfe/fe« ^agzzsfazzspracPe za Pefrezzezz. FrF
Dr. z'ar. Gerfrazi DezazeDaaaa Paf sz'cP dieses ePrezzno/Zea ^4a/frages /rez-
zazzfzg ezzf/ezPzgf.

1. August 1957
Liebi Landslüt

Es ischt en schöne alte Bruch, dass am Abig vom 1. Auguscht, wenn's
Chilleglüüt verklunge isch und wenn überall im ganze Land d'Höhefüür
azündt werdet, irgend en Mitbürger us der Reihe tritt und sini Volks-
genösse zur Bsinnig ufrüeft. I dem Jahr händ d'Verein vo Eurem Quartier
beschlösse, d'Ziit sig rif — es möchti emal e Frau zu ine rede —. Ich
verdanke die wohlwollendi und ziitgemässi Beruefig im Name vo de
Fraue vo euserer Stadt und im Name vo der Fraueorganisatione, wo
hinder mir schtönd, ich verdanke ganz bsunders di sehr fründliche iilei-
tende Wort vo Eurem ufgschlossne Quartierpräsident, dem Herr Spa-
linger. Mir sälber isch es e ganz grossi Freud, hüt z'Abig zu Ihne z'rede.
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